


2



3

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis	 3
Schnell-Übersicht im Parteidschungel	 5
Stadtteilgruppen	 8
Die Mitgliederversammlung	 10
Der Kreisvorstand	 11
Die Ratsfraktion	 13
Grüne für Düsseldorf	 18
Adressen 	 19
Oft gebrauchte Abkürzungen	 21
Statuten	 22



4



5

SCHNELL-ÜBERSICHT IM PARTEIDSCHUNGEL

Du wirst schon festgestellt haben, dass sich alle Grünen duzen. Wir hoffen, dass du 
das gut akzeptieren kannst, denn es ist so, seit es die Grünen gibt. Man gehört so-
zusagen einer „politischen Familie“ an. Dafür kannst du ebenfalls alle Grünen duzen 
– auch die Promis – und lernst garantiert sehr schnell andere Mit-Grüne kennen.

IM STADTTEIL

Düsseldorf ist eine kreisfreie Stadt, deshalb ist der grüne Kreisverband Düsseldorf gleichzei-
tig Orts- und Kreisverband. Deine „lokale Bezugsgruppe“ ist daher hier nicht der Ortsver-
ein, sondern die Stadtteilgruppe (die eigentlich Bezirksgruppe heißen müsste). Düsseldorf 
ist in 10 Stadtbezirke und 49 Stadtteile aufgeteilt. Derzeit gibt es für jeden Stadtbezirk eine 
grüne Stadtteilgruppe (SG1–SG10). Die Stadtteilgruppen treffen sich in einem selbstgewähl-
ten Rhythmus um die lokalen Bezirksangelegenheiten zu besprechen. Hier kann aber auch 
über „große Politik“ diskutiert werden, das liegt ganz an den Leuten, die kommen und sich 
engagieren. Natürlich kann man hier auch nette Grüne aus seiner Nachbarschaft kennen-
lernen. Stadtteilgruppen können auch Aktionen und Veranstaltungen zu aktuellen Themen 
durchführen und organisieren vor allem die Präsenz auf der Straße während der Wahlkämp-
fe. In deiner Stadtteilgruppe lernst du auch deine für die jeweilige Düsseldorfer Wahlperio-
de gewählten BezirksvertreterInnen kennen. Die kümmern sich in der Bezirksvertreterver-
sammlung (die bei der Kommunalwahl gewählt wird) darum, dass dort möglichst oft über 
Grüne Belange diskutiert und über Grüne Anträge abgestimmt wird. In vielen Stadtteilen 
gibt es zur Vorbereitung der i.d.R. monatlich stattfindenden Bezirksvertreterversammlung 
(BV) einen BV-Arbeitskreis, an dem alle grünen Mitglieder teilnehmen und ihre Vorschläge 
für Veränderungen im Stadtteil einbringen können. Hier geht es oft um Bauvorhaben oder 
um Verkehrsmaßnahmen, aber auch um Schulbau, um Stadtteilfeste oder um Spielplätze.

IN DÜSSELDORF

Und schon sind wir bei den Gremien, die sich auf die ganze Stadt beziehen, also beim Kreisver-
band. Alle Mitglieder des Kreisverbandes treffen sich regelmäßig, mindestens einmal im Jahr 
zur Mitgliederversammlung (MV). Dies ist das höchste beschlussfassende Organ des Kreisver-
bandes. Hier werden Kreisvorstand, Delegierte und die Grüne Liste zur Bezirks- und Ratsver-
sammlung gewählt, hier kann die Satzung geändert und das Wahlprogramm oder der Haushalt 
verabschiedet werden. Delegierte wählen wir für den Landes-und Bundesparteitag, für den 
Landespartei- und den Landesfinanzrat, für die Bezirkskonferenz und für diverse andere Gremi-
en. Die MV tagt öffentlich. In der ergänzenden Veranstaltungsreihe „Grüner Dialog Düsseldorf“ 
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wird ein inhaltliches Thema ausführlicher diskutiert. Dazu laden wir interessante Gäste ein oder 
planen die Veranstaltung gemeinsam mit anderen Organisationen und Verbänden. Dies soll 
nicht nur die Vernetzung der Grünen mit nahestehenden Gruppen verbessern, sondern dem 
Bedürfnis unserer Mitglieder nach anspruchsvollen Diskussionen mit ausreichend Zeit Rechnung 
tragen. Inhaltliche Themen kommen auf einer MV oftmals zu kurz, wenn Aktuelles, Berichte 
aus den grünen Gremien, Wahlen oder organisatorische Dinge auf dem Programm stehen.

Darüber hinaus gibt es dann noch verschiedene andere Möglichkeiten, sich zu engagie-
ren. Vor allem sind das die Arbeitsgruppen (AGen) der Partei und die Arbeitskreise (AK) 
der Ratsfraktion. Die Arbeitsgruppen der Partei werden eingesetzt wenn sich für ein in-
haltliches Thema ein aktueller Bedarf entwickelt. So hat sich zum Beispiel die Arbeitsgrup-
pe Klimaschutz gebildet, um den Grundsatzbeschluss „Grüne sorgen für besseres Klima“ 
vorzubereiten, den wir im April 07 beschlossen haben. Die Arbeitsgruppen diskutieren 
grundsätzliche Themen, die oft über Düsseldorfer Lokalpolitik hinausgehen, und sollen 
am besten ein konkretes Projekt, oder einen konkreten Beschluss vorbereiten. Demzu-
folge sind sie zeitlich befristet. Dauerhaft tagt nur die AG Öffentlichkeitsarbeit, die da-
für sorgt, dass wir bei großen Düsseldorfer Ereignissen mit einem Stand oder einer Aktion 
dabei sind. Während der Wahlkämpfe läuft die „AG-Öff“ dann zu Höchstform auf.

IM RATHAUS

Mitmachen kann jeder und jede von Euch natürlich auch in den Arbeitskreisen der 
Grünen Ratsfraktion. Fraktion heißt die Versammlung der grünen FunktionsträgerIn-
nen im Düsseldorfer Rathaus (Ratsmitglieder, bürgerliche Ausschussmitglieder und Be-
zirksvertreterInnen), die jeden Montag öffentlich im Rathaus tagt. Die Arbeitskrei-
se der Fraktion dienen in erster Linie der Vorbereitung der Ratsarbeit. Sie decken alle 
wichtigen Themen der Kommunalpolitik ab und sind für alle Mitglieder offen.

Wer mitmachen möchte, kann sich bei der Ratsfraktion über die Termine informieren, oder 
auf unseren Internetseiten (www.gruene-duesseldorf.de) unter „Ratsfraktion“ nachsehen.

NOCH MEHR

Für neue und zugezogene Mitglieder bieten wir zweimal im Jahr ein Neumitgliedertref-
fen an. Hier kannst du erste Kontakte zu anderen knüpfen, die Verantwortlichen in Frak-
tion und Partei kennenlernen und alle Fragen stellen, die einem als Neue und Neuer so 
einfallen. Den jüngeren unter euch stehen noch mehr Möglichkeiten des Einsatzes offen, 
denn in Düsseldorf gibt es sowohl eine Gruppe der Grünen Jugend (www.gruene-jugend-
nrw.de) als auch eine Hochschulgruppe „Campusgrün“. (www.campusgruen.de) Infor-
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mationen hierzu gibt es in der Kreisgeschäftsstelle. Und wenn dir das alles nicht genug 
ist, gibt es diese oder ähnliche Strukturen nochmal auf Landes- und Bundesebene …

DAS LIEBE GELD

Zum Schluss noch ein paar Sätze dazu, was wir mit deinen Mitgliedsbeiträgen machen. 
Für deinen Beitrag erhältst du einmal im Quartal die Mitglieder-Zeitschrift „Schrägstrich“ 
(der Schrägstrich zwischen Bündnis90 und Die Grünen), sowie darin eingeheftet die „Grü-
ne Zeitung NRW“. Neben den Mitgliedsbeiträgen und den Abgaben der Funktionsträger 
erhält die Partei nur einen kleinen staatlichen Zuschuss. Für jedes Mitglied führt der Kreis-
verband zunächst erst einmal 2,55 Euro an den Bundes- und 2,05 Euro an den Landes-
verband ab. Mit dem Rest des Mitgliedsbeitrags kann der Kreisverband wirtschaften.

Mit diesen Geldern und den Mandatsspenden unserer gewählten grünen PolitikerIn-
nen im Stadtrat und den 10 Bezirksvertretungen finanzieren wir die gesamten poli-
tischen und parteirelevanten Aktionen sowie die Kreisgeschäftsstelle. So werden un-
ter anderem alle vier Wahlkämpfe (Bund, Land, Kommune und Europa) aus diesen 
Geldmitteln bestritten. Jeder Wahlkampf verschlingt mindestens 30.000,– Euro.

Darüber hinaus wird die Arbeit der Stadtteilgruppen, der Grünen Jugend, der Grünen 
Hochschulgruppe, der Arbeitsgruppen, alle öffentlichen Aktionen wie Stände, Tagun-
gen und last but not least die Mitgliederversammlungen finanziert. Um diese Aufgaben 
zu stemmen, braucht der Grüne Kreisverband eine gute Infrastruktur aus Büro, Tagungs- 
und Lagerraum und eine professionelle Geschäftsführung und Mitgliederverwaltung.

All dies kann nur durch eine solide finanzielle Ausstattung geleistet werden und somit ist die 
Partei nicht nur auf dein politisches Engagement angewiesen sondern auch auf deinen finan-
ziellen Beitrag. Deshalb geht unser Apell an dich und euch: Bitte zahlt ehrlich und spendet 
reichlich! Als „Bonbon“ erhältst du für deine Mitgliedsbeiträge und Spenden zu jedem Jah-
resanfang eine Spendenquittung, damit kannst du diese Summe bei der Steuer absetzen.

Wir wünschen dir nun viel Spaß im Kreisverband Düsseldorf und hoffen, dass wir dich recht 
oft bei einem unserer Treffen sehen. Wenn Fragen offengeblieben sind, wende dich gerne

»» an den Kreisvorstand (vorstand@gruene-duesseldorf.de)
»» die Kreisgeschäftsführerin (geschaeftsfuehrung@gruene-duesseldorf.de)
»» oder an die „Neuenbeauftragten“ des Kreisvorstandes 	

Birgit Müller (birgit.mueller@gruene-duesseldorf.de) und 	
Dietmar Wolf (dietmar.wolf@gruene-duesseldorf.de)

»»
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STADTTEILGRUPPEN

Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist in 10 Stadtbezirke aufgeteilt, 	
die den grünen Stadtteilgruppen (SG) entsprechen.

ANSPRECHPARTNER/IN IN DEN STADTTEILEN

SG 1	 Altstadt, Derendorf, Golzheim, Karlstadt, Pempelfort, Stadtmitte
AnsprechpartnerInnen	Olaf Bursian | olaf.bursian@gruene-duesseldorf.de
	 Claudia Bäcker | claudia.baecker@gruene-duesseldorf.de	
Treffen	 monatlich, Termine auf Anfrage

SG 2	 Düsseltal, Flingern-Nord, Flingern-Süd
AnsprechpartnerInnen	Martin-Sebastian Abel | martin@martin-sebastian.de
Treffen	 �i.d.R. jeden ersten Dienstag im Monat bei „Sattgrün“.

Weitere Informationen unter www.gruene-flingern-zoo.de

SG 3	 Bilk, Flehe, Hamm, Oberbilk Volmerswerth, Hafen
AnsprechpartnerInnen	Dietmar Wolf | dietmar.wolf@gruene-duesseldorf.de
Treffen	 �i.d.R. jeden 1. Dienstag, 20:00 Uhr im Café Grenzenlos, 

Kronprinzenstraße 113, 40217 Düsseldorf.	
Weitere Informationen unter www.gruenebilk.de

SG 4	 Heerdt, Lörick, Niederkassel, Oberkassel
AnsprechpartnerInnen	Astrid Wiesendorf | astrid.wiesendorf@gruene-duesseldorf.de
	 Markus Loh | post@markusloh.de	
Treffen	 14-tägig auf Anfrage

SG 5	 Angermund, Kalkum, Kaiserswerth, Lohausen, 
	 Stockum, Unterrath, Wittlaer	
AnsprechpartnerInnen	 Claudius Rafflenbeul-Schaub
	 claudius.rafflenbeul-schaub@gruene-duesseldorf.de	
	 Waldemar Fröhlich	
	 waldemar.froehlich@gruene-duesseldorf.de	
Treffen	 auf Anfrage

SG 6	 Lichtenbroich-Ost, Mörsenbroich, Rath, Unterrath
AnsprechpartnerInnen	 Esmée Royen | esmee.royen@gruene-duesseldorf.de
	 Thomas Eggeling | thomas.eggeling@gruene-duesseldorf.de	
Treffen	 auf Anfrage
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SG 7	 Gerresheim, Grafenberg, Hubbelrath, Ludenberg
AnsprechpartnerInnen	 Irmgard Söhnigen | irmgard.soehnigen@gruene-duesseldorf.de
	 Toni Mörger | toni.moerger@gruene-duesseldorf.de	
Treffen	 nach Absprache

SG 8	 Lierenfeld, Eller, Vennhausen, Unterbach
AnsprechpartnerInnen	 Susanne Ott | susanne.ott@gruene-duesseldorf.de
	 Holger-Michael Arndt | holger-michael.arndt@gruene-duesseldorf.de	
Treffen	 �1. Dienstag im Monat, 19.30 – 22.00 Uhr

Ausnahme NRW-Ferien, Ort wechselnd, 	
siehe unter www.gruene-duesseldorf.de: 	
Grüne in den Stadtteilen >> Stadtbezirk 8

SG 9	 Benrath, Hassels, Himmelgeist, Itter, Holthausen, 
	 Wersten, Reisholz, Urdenbach	
Ansprechpartner	 Andreas Schardt | andreas.schardt@gruene-duesseldorf.de
	 Christoph Gormanns | christoph.gormanns@gruene-duesseldorf.de	
Treffen	 nach Absprache

SG 10	 Garath, Hellerhof
Ansprechpartner	 Robert Bellin | robert.bellin@gruene-duesseldorf.de
Treffen	 auf Anfrage
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DIE MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Alle Parteimitglieder (zurzeit ca. 380) treffen sich über die Stadtteilgruppentref-
fen hinaus in den regelmäßig stattfindenden Mitgliederversammlungen (MV). 
Die MV ist entsprechend unserer Satzung das oberste beschlussfassende Gre-
mium im Kreisverband. Hier werden alle wichtigen Beschlüsse gefasst.

Zuständigkeiten der MV:

»» Beschlussfassung über die Satzung
»» Beschlussfassung über den Haushaltsplan
»» Verabschiedung des Kommunal-Wahlprogramms
»» Wahl des Kreisvorstandes: 

·· ein Sprecher und eine Sprecherin
·· einE KassiererIn
·· fünf BeisitzerInnen (alle zwei Jahre)
·· sowie die Entlastung des Vorstandes nach seiner Amtszeit

»» Aufstellung von KandidatInnen zu den Kommunalwahlen (alle fünf Jahre)
»» Wahl der RechnungsprüferInnen (jedes Jahr)
»» Wahl der Kreisschiedskommission (alle zwei Jahre)
»» Wahl der Delegierten (alle zwei Jahre)

·· zum Bezirksrat des Bezirksverbandes Niederrhein-Wupper (NrW)
·· zur Landesdelegiertenkonferenz NRW (LDK)
·· zum Landesfinanzrat (LFR)
·· zum Landesparteirat (LPR)
·· zur Bundesdelegiertenkonferenz (BDK)
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DER KREISVORSTAND

Die	Mitglieder	wählen	alle	zwei	Jahre	den	Kreisvorstand,	der	im	Idealfall	aus	acht	Menschen	be-
steht	und	der	den	Kreisverband	nach	außen	verantwortlich	vertritt.	Die	Sprecherin,	der	Sprecher	
und	der	Kreiskassierer	bilden	den	geschäftsführenden	Vorstand.	Die	weiteren	Mitglieder	sind	
Beisitzerinnen	und	Beisitzer.	Die	Mitglieder	des	Vorstandes	sind	bei	voller	Besetzung	quotiert,	
d.h.	vier	Frauen	und	vier	Männer.	Der	Vorstand	gibt	sich,	wenn	nötig	und	hilfreich,	eine	eigene	
Geschäftsordnung	und	tagt	in	der	Regel	jeden	zweiten	und	vierten	Mittwoch	im	Monat.	Der	
derzeitige	Vorstand	ist	gewählt	bis	März	2013	und	hat	folgende	Aufgabenteilung	verabredet:

Aufgaben- und Verantwortungsteilung im Kreisvorstand

SPRECHERIN	 Mona	Neubaur
	 geboren	1977,	Diplom-Pädagogin	und	Geschäftsführerin	
	 der	Heinrich-Böll-Stiftung	NRW
MAIL mona.neubaur@gruene-duesseldorf.de
THEMEN	 Energie,	Bildung,	Klimaschutz,	Umwelt,	BürgerInnenrechte,	
	 Fraktionsrat,	strukturelle	Organisation	KV,	Weiterbildung,	
	 Mitgliederentwicklung,	Presse,	Delegierte	für	den	Landes	-
	 parteirat	NRW	und	die	Landesdelegiertenkonferenz	(LDK)

SPRECHER	 Holger-Michael	Arndt
	 geboren	1971	in	Berlin,	Rechtsanwalt	und	Mediator,	
	 lebt	seit	1999	in	Düsseldorf
MAIL holger-michael.arndt@gruene-duesseldorf.de
THEMEN	 Umwelt-	und	Verkehrspolitik,	
	 Bildungs-	und	Gleichbehandlungspolitik

KASSIERER Martin	Lemke
	 geboren	1962,	Unternehmensberater	und	
	 Spezialist	für	Ostasien	und	neue	Energien
MAIL martin.lemke@gruene-duesselorf.de
THEMEN sachkundiger	Bürger	im	D’dorfer	Umweltausschuss,	Energie		
	 politik,	Green	New	Deal,	internationale	Politik	Ostasien,	Finan	-
	 zen	des	Kreisverbandes,	Delegierter	für	den	Landesfi	nanzrat

BEISITZERIN Birgit	Müller
	 geboren	1967,	geboren	1967,	diplomiert	in	Geographie	
	 und	Kunst,	Mutter	zweier	Kinder,	arbeitet	als	Referentin	
	 in	der	Grünen	Landtagsfraktion	NRW.
MAIL	 birgit.mueller@gruene-duesseldorf.de
THEMEN	 Frauen,	Kinder,	Kunst	und	Wirtschaft
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BEISITZER	 Elmar	Salinger
	 geboren	1975,	Diplom-Kulturwissenschaftler,	Presse-	
	 und	Öffentlichkeitsarbeit,	tätig	in	wirtschaftsberatenden	
	 Anwaltskanzleien.
MAIL	 elmar.salinger@gruene-duesseldorf.de
THEMEN Umwelt-	und	Verkehrspolitik,	nachhaltige	Wirtschafts-	
	 und	Gesellschaftspolitik

BEISITZERIN  Lerke	Tyra
	 geboren	1955,	Sprachwissenschaftlerin,	Referentin	für	gesunde	
	 Ernährung	im	Umwelt-	und	Verbraucherministerium	NRW
MAIL  lerke.tyra@gruene-duesseldorf.de
THEMEN	 Verbraucherschutz,	Gemeinschaftsverpfl	egung	in	Kitas	und	
	 Schulen	und	–	damit	zusammenhängend	–	Bildung,	Gesund-
	 heit,	Kinder/Jugendliche	und	Radverkehrspolitik.

BEISITZERIN Neda	Noraie-Kia
	 geboren	1985.	Studium	der	Sozialwissenschaften	in	Düsseldorf.	
	 Gegenwärtiges	Masterstudium:	Internationale	Beziehungen	
	 und	Entwicklungspolitik.
MAIL  neda.noraie-kia@gruene-duesseldorf.de
THEMEN	 Internationale	Beziehung	speziell	mit	Blick	auf	den	
	 Nahen	und	Mittleren	Osten	und	Internationale	Klimapolitik.

BEISITZER Uwe	Langer
	 geboren	1973,	Dipl.-Ing.,	Stadtplaner,		tätig	im	Ruhrgebiet	auf	
	 den	Feldern	Stadtentwicklung,	Klimaschutz	und	-anpassung	
	 sowie	Energieplanung
MAIL  uwe.langer@gruene-duesseldorf.de
THEMEN	 Mitgliederversammlungen,	Klimaschutz,	Energieversorgung,
	 	Nachhaltige	Stadtentwicklung	und	Verkehrsplanung,	
	 Finanz-	und	Haushaltspolitik

GESCHÄFTSFÜHRERIN 
 Susanne	Ott	ist	Bankkauffrau/Sparkassenfachwirtin	
	 und	unsere	erste	Ansprechpartnerin	in	der	Geschäftstelle.
MAIL  susanne.ott@gruene-duesseldorf.de
THEMEN  Mitgliederbetreuung	und	-verwaltung,	Wahlkämpfe,	
	 Rechnungswesen,	Organisation	und	vieles	weitere
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DIE RATSFRAKTION

Die Ratsfraktion (sozusagen die Vertretung der Partei im Rat der Stadt) besteht 
seit der Kommunalwahl 2009 aus 14 Ratsleuten, die ihr Ratsmandat ehrenamt-
lich ausüben. Sie werden unterstützt von MitarbeiterInnen der Fraktionsgeschäfts-
stelle, die ihre Büroräume im Rathaus, Marktplatz 3 in der Altstadt hat.

Hier arbeiten fünf sogenannte Hauptamtliche: Birgitta Ruhland, Reiner Neumann und Marcus 
Voelker als ReferentInnen, Miriam Koch als Geschäftsführerin und Ulla Peetz im Sekretariat.  
Auf den Internetseiten der Ratsfraktion (www.gruene-duesseldorf.de/Ratsfraktion) sind so-
wohl alle Ratsleute als auch die Bürobesetzung mit ihren Fachgebieten, Zuständigkeiten und 
Ausschusszugehörigkeiten zu finden. Die Fraktion hat sich zu Beginn der Wahlperiode eine 
Satzung und eine Geschäftsordnung gegeben, die ebenfalls auf der Homepage zu finden sind.

Die Fraktionsspitze ist paritätisch besetzt, das bedeutet, wir haben eine Sprecherin und einen 
Sprecher, die gleichberechtigt die Fraktion nach außen vertreten. Zurzeit sind dies Iris Bellstedt 
und Norbert Czerwinski.

Unsere Ratsmitglieder  
(Reihenfolge nach Listenplatz, wie von der Mitgliederversammlung gewält) 
Iris Bellstedt | Wirtschaft, Umwelt
Norbert Czerwinski | Planung, Verkehr
Antonia Frey | Soziales, Wohnen
Günter Karen-Jungen | Haushalt, Finanzen
Clara Deilmann | Schule, Kultur
Wolfgang Scheffler | öff. Einrichtungen, Sport
Angela Hebeler | Frauen, Jugend
Jens Petring | Jugend, Schule
Astrid Wiesendorf | Stadtplanung
Christoph Gormanns | Umwelt, Gesundheit
Susanne Ott | Gesundheit, Grüne Wirtschaft, Finanzen
Jörk Cardeneo | Sport, Europa
Marit von Ahlefeld | Kultur, Integration
Dietmar Wolf | Integration, Wirtschaft

Alle Ratsleute und Hauptamtliche sind per E-Mail zu erreichen  
unter vorname.nachname@gruene-duesseldorf.de

Iris Bellstedt Norbert Czerwinski Miriam Koch
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ARBEITSORGANISATION

Die Fraktion setzt sich zusammen aus den Ratsleuten, den sachkundigen BürgerInnen (das 
sind von uns benannte Ausschussmitglieder, die kein Ratsmandat haben) und den Mitgliedern 
der Bezirksvertretungen. Die Fraktionsversammlung tagt zurzeit einmal in der Woche, mon-
tags von 17 – 19 Uhr (Ausnahme NRW-Ferien) im Sitzungssaal der Fraktion, Marktplatz 3.

Ein weiteres satzungsgemäßes Gremium der Ratsfraktion ist der „Fraktionsrat“, der je-
weils mittwochs ab 17 Uhr tagt. Ihm gehören an: die beiden FraktionssprecherInnen, 
vier weitere von der Fraktionsversammlung gewählte Ratsmitglieder, ein beratendes 
Mitglied des Kreisvorstandes sowie die Geschäftsführerin der Ratsfraktion. Die Aufga-
ben dieses Gremiums sind in der Geschäftsordnung der Ratsfraktion festgelegt. Die Sit-
zungen unserer Gremien sind öffentlich, Interessierte sind natürlich willkommen.

Die Arbeit der Ratsfraktion spielt sich vorwiegend in den vielen Fachausschüssen und im 
Rat ab. Daneben gibt es noch zahlreiche Beiräte, Kommissionen, Aufsichtsräte, in denen 
ebenfalls mindestens ein/e Grün/e/r sitzt. In diese Gremien werden Anfragen und Anträ-
ge eingebracht zu Themen, die uns wichtig sind. Es gibt zur Unterstützung der Arbeit und 
auch zur Vorbereitung der jeweiligen Ausschusssitzungen verschiedene Arbeitskreise, die 
regelmäßig tagen. Zurzeit sind das die Arbeitskreise zu den Themen Gesundheit und So-
ziales, Integration, Jugend und Schule, Kultur, öffentliche Einrichtungen, Planung, Sport, 
Umwelt, Verkehr, Wirtschaft, Wohnen. Diese Arbeitskreise setzen sich zusammen aus den 
für den jeweiligen Bereich zuständigen Ratsleuten und am Thema interessierten Menschen 
und werden von den jeweiligen FachreferentInnen der Fraktion betreut. Die Sitzungster-
mine dieser Arbeitskreise sind meistens auf der Homepage unter „Termine“ zu finden.

Die Fraktion bestimmt jährlich die Themen, die schwerpunktmäßig bearbeitet wer-
den, im Rahmen einer zweitägigen Fraktionsklausur. In diesen Bereichen haben wir vie-
le Rats- bzw. Ausschussinitiativen gestartet, um die Themen „nach vorne zu bringen“. 
Die Arbeit der Fraktion findet sich auf unseren grünen Internetseiten unter „Ratsiniti-
ativen“ wieder. Über die Ergebnisse der jeweiligen Ratssitzung informiert der von der 
Fraktion herausgegebene „newsletter“, der ebenfalls auf unseren Seiten nachzulesen 
ist und natürlich auch abonniert werden kann (newsletter@gruene-duesseldorf.de)

„KOMMUNOPOLY“ - KOMMUNAL POLITIK MACHEN

Grüne Kommunalpolitik für Düsseldorf findet in den Stadtteilgruppen, den seit 1975 be-
stehenden zehn Bezirksvertretungen (Stadtteilparlamenten), in der Ratsfraktion, in den 
städtischen Ausschüssen, Beiräten, Kommissionen und Aufsichtsräten statt. Das po-
litische Alltagsgeschäft kann durchaus an das „beliebte“ Gesellschaftsspiel Monopo-
ly mit seinen vielen Tätigkeits- und Ereignisfeldern erinnern, wie z.B.: Grundstücke 
kaufen und verkaufen; Häuser und Hotels bauen, Wasser- und Elektrizitätswerke ver-
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kaufen oder behalten, Mieten bezahlen und einnehmen, Straßen und Bahnhöfe sanie-
ren, jährliche Haushaltsabrechnungen und neue strategische Planungen machen; oft 
können wir „nicht über Los gehen“ und müssen wieder von vorne anfangen…!

Grüne Politik „vor Ort“ ist zusätzlich auch „kleinteilige“ inhaltliche Arbeit und be-
schäftigt sich direkt mit den Menschen und der Verbesserungen der Lebens- und Ar-
beitsqualität, wie z.B. Radwegenetze ausbauen, Skate- und Bolzplätze einrichten, Ju-
gend- und Seniorenzentren planen und umsetzen, Sicherung von Fußgängerüberwegen, 
die Bio-Tonne für alle Haushalte umsetzen, die Müllgebühren stabil halten und Müll-
vermeidung honorieren, die Stadtbücherei und/oder das Schwimmbad im Stadtteil er-
halten und so weiter. Klappt es nicht, ist für viele Bürgerinnen und Bürger erst mal die 
Politik „schuld“ – genauer: Die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker!

Die Mehrheitspolitik wird in dieser Wahlperiode bis September 2014 von anderen Par-
teien gemacht und unsere Grünen MandatsträgerInnen sind angehalten, pragmatische 
Oppositionspolitik umzusetzen und durch gute Öffentlichkeitsarbeit vorzubereiten.

GRÜNE INHALTE IM RAT DURCHSETZEN

Wir Grüne sind aus dem Rat und aus den Stadtteilparlamenten in Düsseldorf nicht mehr 
wegzudenken. Die Grüne Fraktion ist für die Wahlperiode 2009 bis 2014, mit 14 Rats-
mandaten von 92 gesamtstädtischen Mandaten, von den Düsseldorfer Bürgerinnen 
und Bürgern zur drittstärksten Fraktion gewählt worden. In allen zehn Stadtbezirkspar-
lamenten sind wir Grünen mit mindestens einer bis zu vier BezirksvertreterInnen vertre-
ten. Unsere Grüne Kommunalpolitik setzt sich z.B. aktiv ein für den Erhalt der Natur und 
Umwelt, soziale Gerechtigkeit, Verkehrs- und Lärmminderung, Luftreinhalteplan für Düs-
seldorf; Ausbau des Radwegenetzes und des öffentlichen Personennahverkehrs, Müll-
vermeidung, gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen usw., usw.

Darüber hinaus werden uns Themen und politische Entscheidungen „aufgezwungen“, 
wie z.B. der Bau der Arena; der Ausbau des Düsseldorfer Flughafens; der Bau der Wehr-
hahnlinie (U-Bahn) oder die Neugestaltung des „Kö-Bogens“ . Dabei müssen wir auch 
immer mitberücksichtigen, dass die Kommunalpolitik auch noch von vielen zusätzlichen 
politischen Entscheidungen in anderen Gremien beeinflusst wird: z.B. kann eine Steuer-
reform der Bundes- oder Landesregierung in letzter Instanz zur Schließung eines Jugend-
treffs und/oder eines Frauenhauses führen. Auch unternehmerische Entscheidungen ha-
ben Folgen, wenn etwa ein neuer Lebensmitteldiscounter oder neue Einkaufszentren die 
Existenz des Einzelhandels in der Innenstadt oder in den Stadtteilzentren bedroht und die 
fußläufige Nahversorgung der Bürgerinnen und Bürger gefährdet wird. Für diese politi-
sche Arbeit ist einiges an Fachwissen nützlich und auch ein gewisses „Handwerkszeug“ 
notwendig. Dazu gibt es ein vielfältiges Seminarangebot der GAR (Grüne/Alternative in 
den Räten NRW e.V.) und der grünnahen Heinrich-Böll-Stiftung.(Adressen im Anhang)
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DIE AUSSCHÜSSE

der Stadt Düsseldorf und deren aktuelle grüne Besetzung:

»» Anregungs- und Beschwerdeausschuss (ABA):	
Petra Berghaus, Günter Karen-Jungen, Susanne Ott (stellvertretende Vorsitzende)

»» Ältestenrat	
Iris Bellstedt, Günter Karen-Jungen

»» Ausschuss für Gesundheit und Soziales (AGS)	
Antonia Frey, Christoph Gormanns, Susanne Ott, 

»» Ausschuss für öffentliche Einrichtungen (AÖE)	
Günter Karen-Jungen, Ingrid Landau, Wolfgang Scheffler

»» Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung (APS):	
Traudl Blumenroth, Norbert Czerwinski, Astrid Wiesendorf

»» Integrationausschuss (IA)	
Angela Hebeler, Dietmar Wolf

»» Ausschuss für Umweltschutz (AUS)	
Iris Bellstedt (Vorsitzende), Elke Cardeneo, Christoph Gormanns

»» Ausschuss für Wohnungswesen und Modernisierung (AWM)	
Traudl Blumenroth, Antonia Frey (Vorsitzende), Uwe M. Warnecke

»» Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Liegenschaften (AWTL)	
Iris Bellstedt, Jörk Cardeneo, Susanne Ott,

»» Bauausschuss	
Thomas Eggeling, Christoph Gormanns, Toni Mörger
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»» Ausschuss für die Gleichstellung von Frauen und Männern (AGFM)	
Angela Hebeler (stellvertretende Vorsitzende), Birgit Müller, Juliane Walz

»» Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	
Iris Bellstedt, Norbert Czerwinski, Günter Karen-Jungen

»» Jugendhilfeausschuss (JHA)	
Jens Petring

»» Kulturausschuss:	
Clara Deilmann, Toni Mörger, Marit von Ahlefeld (stellvertretende Vorsitzende)

»» Ordnungs- und Verkehrsausschuss (OVA)	
Norbert Czerwinski, Stephan Soll, Dietmar Wolf

»» Personal- und Organisationsausschuss (POA)	
Günter Karen-Jungen, Jens Petring, Dr. Wolf Jenkner

»» Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)	
Iris Bellstedt, Günter Karen-Jungen, Wolfgang Scheffler (Vorsitzender)

»» Schulausschuss	
Clara Deilmann, Jens Petring, Wolfgang Scheffler (Vorsitzender)

»» Sportausschuss	
Jörk Cardeneo, Günter Karen-Jungen, Wolfgang Scheffler	
	
	
	
kursiv: Sachkundige Bürger
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GRÜNE FÜR DÜSSELDORF

Unsere Düsseldorfer Landtagsabgeordneten:

Monika Düker  

Flüchtlingspolitische Sprecherin	
Wahlkreis I und II	
Monika.Dueker@landtag.nrw.de	
T: (02 11) 884 25 60, F: (02 11) 884 35 29	
www.monika-dueker.de

Kontakt: Petra Berghaus	
Petra.Berghaus@landtag.nrw.de

 
Im Bundestag  
für Düsseldorf zuständig:

Volker Beck 
Platz der Republik 1, 11011 Berlin	
T: (030) 227-71511, F: (030) 227-76880

 
 
Im Landesvorstand  
für Düsseldorf zuständig:

Monika Düker (Landesvorsitzende)
dueker@gruene-nrw.de	
Kontakt: Paul Lang // 0211-3966634	
plang@gruene-nrw.de

Stefan Engstfeld 

Europa, Eine-Welt u. Strukturpolitischer Sprecher	
Wahlkreis III und IV	
Stefan.Engstfeld@landtag.nrw.de	
T: (02 11) 884 26 46, F: (02 11) 884 35 44	
www.stefan-engstfeld.de 

Kontakt: Martin Sebastian Abel	
Martin-Sebastian.Abel@landtag.nrw.de

 
Im Europaparlament  
für Düsseldorf zuständig:

Sven Giegold 
sven.giegold@europarl.europa.eu	
Europabüro NRW: Peter Alberts	
Jahnstraße 52, 40215 Düsseldorf	
T: (02 11) 386 66-33, F: (02 11) 386 66-99	
alberts@gruene-nrw.de

Clara Deilmann (Beisitzerin)
deilmann@gruene-nrw.de
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ADRESSEN

DÜSSELDORF

Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Düsseldorf	
Jahnstraße 52, 40215 Düsseldorf

Geschäftsführerin: Susanne Ott	
info@gruene-duesseldorf.de, vorstand@gruene-duesseldorf.de	
	
Mitgliederverwaltung und -kommunikation: Claudia Engelhardt	
mitgliederverwaltung@gruene-duesseldorf.de, webmaster@gruene-duesseldorf.de	
	
T: (0211) 938 54 31 F: (0211) 938 54 32 	
Öffnungszeiten: Mo 10–16 Uhr, Mi 14–19 Uhr, Do 10–15 Uhr

Spenden- und Parteikonto bei der Stadtsparkasse Düsseldorf	
Kontonummer 67017699 – Bankleitzahl 30050110

Bündnis 90/Die Grünen Ratsfraktion Düsseldorf	
Marktplatz 3, 40213 Düsseldorf

Fraktionsgeschäftsführerin: Miriam Koch	
gruene-rat@stadt.duesseldorf.de, miriam.koch@gruene-duesseldorf.de	
T: (0211) 899 45 91 F: (0211) 13 53 89

LAND NRW

Bündnis 90/Die Grünen Landesverband NRW	
Jahnstraße 52, 40215 Düsseldorf	
info@gruene-nrw.de	
Fon 0211/ 38666-0 Fax 0211/38666-99

Bündnis 90/Die Grünen im Regionalrat NRW Düsseldorf	
Cecilienallee 2, Zi 379, 40474 Düsseldorf	
gruene.regionalrat@brd.nrw.de	
T: (0211) 475-2906 F: (0211) 475-2964

Bündnis 90/Die Grünen Landtagsfraktion NRW	
Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf	
gruene@landtag.nrw.de	
T: (0211) 884-2860 F: (0211) 884-2870
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GAR Grüne/Alternative in den Räten NRW	
Jahnstr. 52, 40215 Düsseldorf	
info@gar-nrw.de	
T: (0211) 38476-0, F: (0211) 38476-19

Heinrich Böll Stiftung NRW	
Graf-Adolf-Straße 100, 40210 Düsseldorf	
info@boell-nrw.de 	
T: (0211) 93 65 08 0, F: (0211) 93 65 08 25

BUND

Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion	
Platz der Republik 1, 11011 Berlin	
epost@gruene-fraktion.de	
T: (030) 227-56789, F: (030) 227-56552

Bündnis 90/Die Grünen Bundesgeschäftsstelle Deutschland	
Platz vor dem neuen Tor 1, 10115 Berlin	
info@gruene.de	
T: (030) 28442-0 F: (030) 28442-10
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OFT GEBRAUCHTE  
ABKÜRZUNGEN

AG Öff	 �Arbeitsgruppe 	
Öffentlichkeitsarbeit

BAG	 Bundesarbeitgemeinschaft
BDK	 �Bundesdelegiertenkonferenz 

(entspr. Bundesparteitag)
BFR	 �Bundesfrauenrat
BFK	 Bundesfrauenkonferenz
BGS/BGSt	 Bundesgeschäftsstelle
BTF	 Bundestagsfraktion
BuFiRat	 Bundesfinanzrat
BuVo	 Bundesvorstand
BV	 Bundesverband
EFGP	 �Europäische Föderation 	

grüner Parteien
EP	 Europäisches Parlament
GeVo	 Geschäftsführender Vorstand
GHG	 Grüne Hochschulgruppe
GO	 Geschäftsordnung
(K)MV	 (Kreis) Mitgliederversammlung
KT	 Kreistag
KV	 Kreisverband
LaFiRat	 Landesfinanzrat
LAG	 Landesarbeitsgemeinschaft
LaVo	 Landesvorstand
LGS/LGSt 	 Landesgeschäftsstelle
LDK	 �Landesdelegiertenkon-

ferenz (großer Partei-
tag auf Landesebene)

LPR	 �Landesparteirat (“klei-
ner Parteitag NRW”)

LR	 �Länderrat (“kleiner Par-
teitag” Bund)

LSM	 LandesschatzmeisterIn
LSG	 Landesschiedsgericht
LTF	 Landtagsfraktion
LV	 Landesverband
MdL	 �Mitglied des Landtages, 

LandtagsabgeordneteR

MdB	 �Mitglied des Bundestages, 
BundestagsabgeordneteR

MdEP	 �Mitglied des europäischen Par-
lamentes, EuropaabgeordneteR

TO	 Tagesordnung
TOP	 Tagesordnungspunkt

Abkürzungen der Ausschüsse  
in der Landeshauptstadt Düsseldorf
	
ABA	 �Anregungs- und 	

Beschwerdeausschuss
AGFM	 Ausschuss für Gleichstellung 	
	 von Frauen und Männern
AGS	 �Ausschuss für 	

Gesundheit und Soziales
AÖE	 �Ausschuss für 	

öffentliche Einrichtungen
APS	 �Ausschuss für Planung 

und Stadtentwicklung
AUS	 Ausschuss für Umweltschutz
AWM	 �Ausschuss für Wohnungs-

wesen und Modernisierung
AWTL	 �Ausschuss für Wirtschafts-

förderung, Tourismus 
und Liegenschaften

HFA	 Haupt- und Finanzausschuss
IA	 Integrationsausschuss
JHA	 Jugendhilfeausschuss
OVA	 �Ordnungs- und 	

Verkehrsausschuss
POA	 �Personal- und 	

Organisationsausschuss
RPA	 Rechnungsprü-
fungsausschuss	 	
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SATZUNG DES KREISVERBANDES

§1	 Name, Sitz und Tätigkeitsgebiet

	 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband 
Düsseldorf sind Kreisverband der Bundes-
partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, des 
Landesverbandes BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN Nordrhein-Westfalen. Die Kurzbe-
zeichnung lautet GRÜNE KV Düsseldorf. 
Sein Tätigkeitsbereich erstreckt sich auf die 
Stadt Düsseldorf. Er hat seinen Sitz in Düs-
seldorf.

§2	 Mitgliedschaft

(1)	 Mitglied von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Kreisverband Düsseldorf kann werden, wer 
mindestens 16 Jahre alt ist, keiner anderen 
im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
tätigen Partei angehört und das Grund-
satzprogramm der Partei BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN anerkennt. Die deutsche Staats-
angehörigkeit ist nicht Voraussetzung für 
die Mitgliedschaft. Die Mitgliedschaft oder 
Mitarbeit in (neo-)faschistischen Organi-
sationen ist mit einer Mitgliedschaft von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband 
Düsseldorf nicht vereinbar.

(2)	 Über die Aufnahme entscheidet der Kreis-
vorstand auf Antrag, sofern kein für die 
Aufnahme zuständiger Ortsvorstand exis-
tiert. Wird eine Aufnahme abgelehnt, hat 
der Kreisvorstand dies schriftlich gegen-
über der/dem BewerberIn zu begründen 
und der nächsten Mitgliederversammlung 

mitzuteilen. Gegen die Ablehnung eines 
Aufnahmeantrages kann bei der Mitglie-
derversammlung Einspruch eingelegt wer-
den. Die Mitgliederversammlung entschei-
det mit einfacher Mehrheit.

(3)	 Die Mitgliedschaft beginnt mit der Auf-
nahme durch das zuständige Gremium. 
Sie endet durch Austritt, Ausschluss oder 
Tod. Der Austritt ist dem Kreisvorstand 
schriftlich zu erklären. Der Austritt ist so-
fort wirksam. Der Eintritt in eine andere im 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
tätigen Partei oder die Kandidatur auf ei-
ner konkurrierenden Liste wird als Austritt 
gewertet.

(4)	 Über einen Ausschluss entscheidet das 
Kreisschiedsgericht, ersatzweise das Lan-
desschiedsgericht, auf Antrag. Ein Mitglied 
kann nur dann aus der Partei ausgeschlos-
sen werden, wenn es vorsätzlich gegen die 
Satzung oder erheblich gegen Grundsätze 
oder Ordnung der Partei verstößt und ihr 
damit schweren Schaden zufügt. Antrags-
berechtigt sind alle Mitglieder und Organe 
des Kreisverbandes. Das Nähere regelt die 
Landesschiedsgerichtsordnung.

(5)	 Zahlt ein Mitglied länger als drei Monate 
nach Fälligkeit keinen Beitrag, so gilt dies 
nach Ablauf eines Monats nach Zustellung 
der zweiten Mahnung als Austritt. Auf 
diese Folge muss in der zweiten Mahnung 
hingewiesen werden.

STATUTEN
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§3	 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1)	 Jedes Mitglied hat das Recht, 
1.	an der politischen Willensbildung des 

Kreisverbands in der üblichen Weise, 
z.  B. Aussprachen, Anträge, Abstim-
mungen und Wahlen (aktives und pas-
sives Wahlrecht) mitzuwirken.

2.	im Rahmen der Gesetze und der Sat-
zungen an der Aufstellung von Kandi-
datInnen mitzuwirken, sobald er/sie das 
wahlfähige Alter erreicht hat

3.	sich selbst bei diesen Anlässen um eine 
Kandidatur zu bewerben.

(2)	 Jedes Mitglied hat die Pflicht,
1.	die im Grundsatzprogramm von BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN festgelegten Ziele 
anzuerkennen.

2.	die satzungsgemäß gefassten Beschlüs-
se der Parteiorgane anzuerkennen.

3.	seinen Beitrag zu entrichten. Das Nähe-
re regelt die Beitrags- und Kassenord-
nung.

(3)	 MandatsträgerInnen von BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN Kreisverband Düsseldorf 
leisten neben ihren satzungsgemäßen Mit-
gliedsbeiträgen Sonderbeiträge an den 
Kreisverband. Die Höhe der Sonderbeiträ-
ge wird von der Mitgliederversammlung 
bestimmt.

§4	 Freie Mitarbeit

(1)	 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Düsseldorf er-
möglicht die Form der freien Mitarbeit. Sie 
steht jeder und jedem offen.

(2)	 Freie Mitarbeit beginnt mit der schriftli-
chen Erklärung gegenüber dem Kreisvor-
stand. Über die Annahme entscheidet der 

Kreisvorstand. Gegen die Ablehnung kann 
bei der Mitgliederversammlung Einspruch 
eingelegt werden. Die Mitgliederversamm-
lung entscheidet mit einfacher Mehrheit.

(3)	 Freie MitarbeiterInnen haben das Recht, 
sich an der politischen Arbeit und Diskussi-
on in der Partei zu beteiligen. Bei Mitglie-
derversammlungen haben sie Rede- und 
Antragsrecht.

(4)	 Freie Mitarbeit endet
–	 durch Erklärung gegenüber dem Kreis-

vorstand
–	 durch Erlöschen bei fehlender Mitarbeit 

länger als 12 Monate
–	 durch Beschluss der Mitgliederver-

sammlung
–	 bei Verstoß gegen die Prinzipien des 

Grundsatzprogramms und der Satzung.

(5)	 Freie MitarbeiterInnen können keine Par-
teifunktion ausüben, wohl aber Mandate 
auf Wahllisten übernehmen. Sie sind bei 
Mitgliederversammlungen nicht stimmbe-
rechtigt.

§5	 Organe des Kreisverbandes

	 Organe des Kreisverbandes sind die Mit-
gliederversammlung und der Kreisvor-
stand.

§6	 Mitgliederversammlung (MV)

(1)	 Die Mitgliederversammlung ist das 
höchste beschlussfassende Organ. Sie 	
findet mindestens einmal im Kalenderjahr 
statt. Sie wird vom Kreisvorstand schriftlich 
unter Angabe der Tagesordnung mit einer 
Frist von mindestens 10 Tagen einberufen.
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(2)	 Eine Mitgliederversammlung muss vom 
Kreisvorstand einberufen werden, wenn 
dies mindestens 10% der Mitglieder oder 
ein Organ des Kreisverbandes unter An-
gabe der zur Beratung stehenden Gegen-
stände verlangen. Das Ersuchen ist schrift-
lich zu stellen.

(3)	 Die Mitgliederversammlung ist beschluss-
fähig, wenn mindestens 10 % der Mitglie-
der des Kreisverbandes anwesend sind. Sie 
gilt als beschlussfähig, bis die Beschlussun-
fähigkeit auf Antrag festgestellt wird. Die 
Feststellung der Beschlussunfähigkeit muss 
von mindestens drei Mitgliedern beantragt 
werden. Anträge auf Beschlussunfähigkeit 
können nicht während einer Abstimmung 
oder während eines Wahlgangs gestellt 
werden.

(4)	 Alle Beschlüsse werden mit einfacher 
Mehrheit gefasst, sofern keine andere 
Beschlussfassung vorgeschrieben ist. Be-
schlüsse der Mitgliederversammlung kön-
nen nur durch eine Mitgliederversamm-
lung oder durch Urabstimmung geändert 
werden.

(5)	 Beschlussfassungen können erfolgen mit
–	 einfacher Mehrheit, 	

d.h. mehr Ja- als Nein-Stimmen
–	 absoluter Mehrheit, 	

d.h. mindestens 50% der gültigen 	
Stimmen sind Ja-Stimmen

–	 Zweidrittelmehrheit, 	
d.h. mindestens zwei Drittel der gülti-
gen Stimmen sind Ja-Stimmen. Dabei 
sind Enthaltungen gültige Stimmen.

(6)	 Die Mitgliederversammlung wählt in ge-
heimer Wahl den Kreisvorstand, das Kreis-
schiedsgericht und mindestens zwei Rech-
nungsprüferInnen. Sie wählt in geheimer 

Wahl die Delegierten für die Landesdele-
giertenkonferenz, die Bundesversamm-
lung, den Landesparteirat und den Lan-
desfinanzrat, sowie deren VertreterInnen. 
Sie wählt die Kandidatlnnen für die Teil-
nahme an Wahlen. Wahlen sind nur zuläs-
sig, wenn sie in der Einladung angekündigt 
wurden.

(7)	 Kreisvorstand, Kreisschiedsgericht und De-
legierte werden für die Dauer von zwei 
Jahren gewählt. Die RechnungsprüferIn-
nen werden für die Dauer von einem Jahr 
gewählt. Bei Nachwahlen endet die Amts-
zeit der Nachgewählten mit der ursprüng-
lich vorgesehenen Amtszeit. Das Amt dau-
ert bis zur Neuwahl fort.

(8)	 Die Mitgliederversammlung beschließt 
den Haushalt, das Programm, die Satzung 
und die ihr nachfolgenden Ordnungen. Sie 
nimmt jährlich den Rechenschaftsbericht 
des Vorstandes entgegen. Dessen finanzi-
eller Teil ist durch die RechnungsprüferIn-
nen zu prüfen. Das Ergebnis ist der Mitglie-
derversammlung vor der Beschlussfassung 
in schriftlicher Form vorzulegen. Danach 
entscheidet die Mitgliederversammlung 
über die Entlastung des Kreisvorstands.

(9)	 Die Mitgliederversammlung tagt in der 
Regel öffentlich. Durch Beschluss kann die 
Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.

§7	 Kreisvorstand

(1)	 Der Kreisvorstand besteht aus einer Spre-
cherin, einem Sprecher, der/dem Kassiere-
rIn und fünf weiteren BeisitzerInnen. Kas-
siererIn, SprecherInnen und BeisitzerInnen 
werden von der Mitgliederversammlung 
für zwei Jahre direkt gewählt. Frauenplät-
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ze gemäß §10 Abs. 1, die nicht besetzt 
werden können, sind freizuhalten. Spre-
cherin, Sprecher und KassiererIn vertreten 
den Kreisverband im Sinne des §26 Abs. 2 
BGB (Geschäftsführender Kreisvorstand).

(2)	 Mitglieder des Kreisverbands, die in einem 
finanziellen Abhängigkeitsverhältnis zum 
Kreisverband stehen, können kein Kreis-
vorstandsamt bekleiden.

(3)	 Jedes Kreisvorstandsmitglied ist einzeln 
und der Kreisvorstand insgesamt von der 
Mitgliederversammlung abwählbar. Das 
Ersuchen ist schriftlich zu stellen und in 
der Einladung zur Mitgliederversammlung 
aufzuführen.

(4)	 Aufgabe des Kreisvorstandes ist es, die Be-
schlüsse der Mitgliederversammlung aus-
zuführen, den Kreisverband nach innen 
und außen zu vertreten, und die Arbeit 
des Kreisverbandes zu koordinieren. Im 
diesem Rahmen kann der Kreisvorstand fi-
nanzielle Transaktionen bis zu einer Höhe 
von 7.500 Euro auch durch Umschichtun-
gen im jeweils geltenden Haushaltsjahr 
vornehmen. Dazu gehören auch Spenden 
und Mehreinnahmen. Diese sind in der 
jeweils nächsten Mitgliederversammlung 
den Mitgliedern zur Kenntnis zu geben.

(5)	 Der Kreisvorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens 50% seiner Mitglieder anwe-
send sind. Die Beschlussfassung erfolgt mit 
einfacher Mehrheit.

(6)	 Der Kreisvorstand tagt in der Regel öffent-
lich. Durch Beschluss kann die Öffentlich-
keit ausgeschlossen werden, in diesem Fall 
tagt er parteiöffentlich. Personalfragen 
sind dagegen nichtöffentlich zu behan-
deln, wenn die Betroffenen nicht aus-
drücklich anderes wünschen.

§8	 Kreisschiedsgericht

	 Der Kreisverband kann ein Kreisschieds-
gericht einrichten. Das Kreisschiedsgericht 
besteht aus drei Mitgliedern, die für zwei 
Jahre von der Mitgliederversammlung ge-
wählt werden, sowie aus zwei BeisitzerIn-
nen, die von den Streitteilen paritätisch 
benannt werden. Das Nähere regelt die 
Landesschiedsgerichtsordnung.

§9	 Grüne Jugend Düsseldorf

(1)	 Junge Grüne Düsseldorf ist die politische 
Jugendorganisation von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. Sie ist als Vereinigung der Partei 
ein Zusammenschluss mit der Zielsetzung, 
sich in ihrem Wirkungskreis für den Grund-
konsens der Partei einzusetzen sowie die 
besonderen Interessen der Jung Grüne 
Düsseldorf in den Organen der Partei zu 
vertreten, um an der politischen Willens-
bildung mitzuwirken.

(2)	 Die Jungen Grünen Düsseldorf hat Pro-
gramm-, Satzungs- und Personalautono-
mie. Programm und Satzung dürfen dem 
Grundkonsens von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN nicht widersprechen.

§10	Mindestparität

(1)	 Alle auf Kreisverbandsebene zu besetzen-
den Gremien und Organe sind mindestens 
zur Hälfte mit Frauen zu besetzen.

(2)	 SolIte keine Frau für einen Frauen zuste-
henden Platz kandidieren bzw. gewählt 
werden, so entscheidet die Versammlung 
über das weitere Verfahren. Abweichend 
davon sind Frauenplätze im Kreisvorstand 
in diesem Fall freizuhalten.
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(3)	 Die Entscheidung bedarf der Zustimmung 
der Mehrheit der anwesenden Frauen. Nä-
heres regelt das Landesfrauenstatut.

§11	Datenschutz

(1)	 Der Kreisverband führt eine Mitgliederda-
tei auf EDV-Grundlage.

(2)	 Die Mitglieder haben das Recht auf Schutz 
dieser Daten. Der Missbrauch von Daten, 
insbesondere der Missbrauch der Adress-
datei, ist parteischädigendes Verhalten im 
Sinne des Parteiengesetz.

§12	Satzungsänderung

(1)	 Über die Änderung dieser Satzung ent-
scheidet die Mitgliederversammlung mit 
Zweidrittelmehrheit. Die zu ändernden 
Passagen sind in der Einladung zur Mitglie-
derversammlung aufzuführen.

(2)	 Die Änderung der nachfolgenden Ordnun-
gen bedarf der Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder einer Mitgliederversammlung.

(3)	 Die Änderungen treten mit ihrer ordnungs-
gemäßen Verabschiedung in Kraft.

§13	Auflösung

	 Über die Auflösung des Kreisverbandes 
entscheidet die Mitgliederversammlung 
mit Zweidrittelmehrheit. Ein solcher Be-
schluss bedarf der Bestätigung durch eine 
Urabstimmung. Das Vermögen des Kreis-
verbandes fällt bei Auflösung an den Lan-
desverband Nordrhein-Westfalen, der das 
Vermögen treuhänderisch verwaltet. 

GESCHÄFTSORDNUNG  
DES KREISVERBANDES

§1	 Zusammentreten

(1)	 Die Mitgliederversammlung von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN Kreisverband Düsseldorf 
treten zusammen, sooft es die Situation 
erfordert. Sie wird vom Kreisvorstand un-
ter Angabe der zur Beratung stehenden 
Gegenstände mit einer Frist von 10 Tagen 
schriftlich einberufen.

(2)	 Für jede Sitzung ist eine Anwesenheitsliste 
auszulegen, in die sich die Mitglieder per-
sönlich einzutragen haben. Eventuell aus-
zugebende Stimmzettel werden mit der 
Eintragung ausgehändigt.

(3)	 Wahlen und Abstimmungen dürfen nicht 
nach 22.00 Uhr beginnen, es sei denn, die 
Versammlung beschließt vor 22.00 Uhr 
eine Ausnahme.

(4)	 Das Hausrecht wird von der Versamm-
lungsleitung ausgeübt.

§2	 Tagesordnung

(1)	 Die Tagesordnung wird vom Kreisvorstand 
unter Berücksichtigung der zur Beratung 
anstehenden Gegenstände und eventuel-
ler Anträge erstellt.

(2)	 Die Tagesordnung muss mindestens die fol-
genden Tagesordnungspunkte enthalten:	

1.	Formalia
2.	Verschiedenes/Termine
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	 Dabei umfasst der Punkt Formalia die Be-
grüßung, Eröffnung der Sitzung, Wahl der 
paritätisch besetzten Versammlungsleitung 
und einer/s Protokollanten/in, Verabschie-
dung des Protokolls der letzten Sitzung 
und die Verabschiedung der Tagesord-
nung.

(3)	 Die vorgeschlagene Tagesordnung kann in 
der Sitzung durch Beschluss der Versamm-
lung verändert werden. Ein entsprechen-
der Antrag hat unter dem Tagesordnungs-
punkt „Formalia“ bei der Verabschiedung 
der Tagesordnung zu erfolgen.

(4)	 Die Versammlung wird durch die Ver-
sammlungsleitung nach Erledigung der Ta-
gesordnung oder zum von der Versamm-
lung festgelegten Zeitpunkt geschlossen.

§3	 Redeliste

(1)	 Es wird eine quotierte Redeliste geführt, 
bei der, unter Berücksichtigung der Rei-
henfolge der Wortmeldungen, abwech-
selnd einer Frau und einem Mann das 
Wort zu erteilen ist.

(2)	 Ist zu einem Beratungsgegenstand ein An-
trag gestellt, so erteilt die Versammlungs-
leitung zuerst dem/der AntragsstellerIn 
das Wort. Während einer Abstimmung 
kann das Wort nicht erteilt werden.

(3)	 Zu einer Stellungnahme zur Aussprache 
(persönliche Stellungnahme) wird das 
Wort nach Schluss oder Vertagung der 
Aussprache erteilt. Der Anlass ist der Ver-
sammlungsleitung bei der Wortmeldung 
mitzuteilen. Mit einer solchen Stellungnah-
me dürfen nur Äußerungen, die sich wäh-
rend der Aussprache auf die eigene Person 
bezogen haben, zurückgewiesen werden 

oder eigene Ausführungen richtiggestellt 
werden. Die Stellungnahme darf nicht län-
ger als 3 Minuten dauern. Sie ist vor Ende 
der Versammlung bei der Versammlungs-
leitung schriftlich einzureichen.

§4	 Anträge

(1)	 Zur Sache antragsberechtigt ist jedes Mit-
glied, jedes Organ und jedeR freieR Mit-
arbeiterIn des Kreisverbands. Anträge 
sollen begründet werden und so gefasst 
sein, dass mit „dafür (ja)” oder „dagegen 
(nein)” abgestimmt werden kann.

(2)	 Antragsberechtigt zur Geschäftsordnung 
ist jedes Mitglied und jedeR freieR Mit-
arbeiterIn des Kreisverbands. Anträge zur 
Geschäftsordnung sind gesondert und vor 
der weiteren Beratung der Sache zu be-
handeln.

(3)	 Anträge zur Geschäftsordnung umfassen 
insbesondere:
a) Übergang zur Tagesordnung
b)	Änderung der Reihenfolge der Tages-

ordnung
c)	Schluss der Debatte oder der Redeliste
d)	Vorschlag zum Abstimmungsverfahren, 

insbesondere die Teilung der zur Ab-
stimmung stehenden Frage

e)	Antrag auf Rückholung eines Tagesord-
nungspunktes

f)	 Verweisung an ein anderes Organ des 
Kreisverbands

g)	Vertagung eines Tagesordnungspunktes
h)	Unterbrechung oder Aufhebung der 

Sitzung
i)	 Änderung der Redezeit
j)	 Verlängerung der Sitzungszeit
k)	Antrag auf geheime oder namentliche 

Abstimmung.
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(4)	 Ein Antrag zur Geschäftsordnung soll kurz 
begründet werden. In der Regel ist für ei-
nen Geschäftsordnungsantrag neben der 
Antragsbegründung nur eine Gegenrede 
möglich. Auf Antrag kann die Versamm-
lung beschließen, die Debatte über einen 
Geschäftsordnungsantrag zu führen. Die 
maximale Redezeit zur Geschäftsordnung 
beträgt zwei Minuten. Spricht kein Mit-
glied gegen den Antrag, so ist er ange-
nommen.

(5)	 Anträge zur Geschäftsordnung dürfen 
nicht während der laufenden Abstimmung 
oder während eines Wahlgangs gestellt 
werden.

(6)	 Einem Antrag auf geheime oder nament-
liche Abstimmung muss ohne Gegenrede 
stattgegeben werden. Dabei geht die ge-
heime der namentlichen Abstimmung vor.

§5	 Beschlussfassung

(1)	 Nach Schluss der Beratung eröffnet die 
Versammlungsleitung die Abstimmung, 
indem die zur Abstimmung stehende Fra-
ge gestellt wird. Die Abstimmung erfolgt 
in der Regel durch Handaufheben. Liegen 
zur gleichen Sache mehrere Anträge vor, 
so wird zunächst über den weitestgehen-
den abgestimmt. Die Versammlungslei-
tung entscheidet darüber, welcher Antrag 
der weitestgehende ist. Stehen mehrere 
Anträge zur Abstimmung, so können die-
se aber auch einander gegenüber gestellt 
werden (Alternativabstimmung). Ange-
nommen ist hierbei der Antrag, der die 
meisten Ja-Stimmen auf sich vereinigt.

(2)	 Die Beschlussfassung erfolgt mit einfa-
cher Mehrheit der gültigen Stimmen. Das 

Ergebnis einer Abstimmung stellt die Ver-
sammlungsleitung fest und verkündet es. 
Bei Beschlüssen, die einer absoluten oder 
2/3 Mehrheit bedürfen, stellt die Ver-
sammlungsleitung diese ausdrücklich fest.

(3)	 Bei wichtigen politischen Fragen kann vor 
der Abstimmung ein Meinungsbild erstellt 
werden.

§6	 Wahlen

(1)	 Die KandidatInnen stellen sich vor. Es ist 
eine KandidatInnenbefragung durchzu-
führen, die Versammlung kann beschlie-
ßen, darauf zu verzichten. Nach Beendi-
gung der KandidatInnenbefragung sind 
weitere Kandidaturen und Fragen an die 
KandidatInnen nicht mehr zulässig. Erst 
nach dem dritten Wahlgang wird die Kan-
didatInnenliste wieder für neue Kandida-
turen geöffnet.

(2)	 Jeder Wahlgang wird durch die Versamm-
lungsleitung eröffnet. Nach Stimmabga-
be ist der Wahlgang durch die Versamm-
lungsleitung zu schließen.

(3)	 Gewählt wird, bis einE KandidatIn das 
Quorum erreicht hat oder die Versamm-
lung beschließt, die Wahl abzubrechen. 
Das Quorum beträgt mehr als 50% der 
gültigen Stimmen. Nach dem dritten Wahl-
gang kann die Versammlung beschließen, 
dass das Quorum aufgehoben wird, mit 
der Folge, dass die einfache Mehrheit zur 
Wahl ausreicht.

(4)	 Im ersten Wahlgang sind diejenigen Kan-
didatInnen gewählt, die das Quorum errei-
chen. Erreichen bei Blockwahlen mehrere 
KandidatInnen das Quorum, entscheidet 
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die Anzahl ihrer Stimmen. Hat im ersten 
Wahlgang niemand das Quorum erreicht, 
so wird ein zweiter Wahlgang durchge-
führt, in dem diejenigen kandidieren kön-
nen, die im ersten Wahlgang mehr als 10% 
der gültigen Stimmen erreicht haben. Im 
dritten Wahlgang erfolgt eine Stichwahl, 
d.h. es können doppelt so viele Kandida-
tInnen antreten, wie Plätze zu vergeben 
sind, und zwar diejenigen mit den meisten 
Stimmen im zweiten Wahlgang. Nach dem 
dritten Wahlgang ist die KandidatInnenlis-
te wieder zu eröffnen.

(5)	 Abweichende Wahlverfahren können zu 
Beginn des Tagesordnungspunktes mit 
Zweidrittelmehrheit durch die Versamm-
lung beschlossen werden.

(6)	 Eine Begrenzung der Dauer von kommu-
nalen Mandaten gibt es nicht. Insbeson-
dere können kommunale Mandatsträge-
rInnen, die ihr Mandat bereits zwei oder 
mehr Ratsperioden ausüben, ohne weite-
res erneut kandidieren.

§7	 Protokoll

(1)	 Über jede Sitzung ist ein Protokoll von 
einem/r zu Beginn der Sitzung zu wählen-
den Protokollanten/in anzufertigen. Die-
ses Protokoll muss enthalten: 
a)	Tagungsort, Tagesordnung, Beginn und 

Ende der Sitzung,
b)	die von den einzelnen Mitgliedern ge-

stellten Anträge im Wortlaut und deren 
Abstimmungsergebnisse,

c)	die Ergebnisse der Wahlen,
d)	bei namentlicher Abstimmung das Ab-

stimmungsverhalten der einzelnen Mit-
glieder.

(2)	 Das Protokoll wird den Mitgliedern in der 
Regel mit der Tagesordnung der folgenden 
Sitzung zugesandt und auf dieser Sitzung 
verabschiedet.

DAS FRAUENSTATUT VON  
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN NRW

(PRÄAMBEL)

Ein wesentliches Ziel der GRÜNEN ist die Ver-
wirklichung der Rechte und Interessen von 
Frauen. Hier gibt es eine große Diskrepanz zwi-
schen Anspruch und Wirklichkeit. Ebenso wie 
in den herkömmlichen Parteien sind die inne-
ren Verhältnisse der GRÜNEN ein Spiegelbild 
der äußeren patriarchalischen Gesellschaft. Die 
GRÜNEN haben allerdings in dem ernstzuneh-
menden Bestreben, Denken und Handeln in 
Einklang zu bringen, spezifisch „grüne“ Ver-
haltensformen im Umgang mit Frauen ausge-
prägt, die widersprüchliche Tendenzen in sich 
tragen. Aus dem Wunsch, neue Umgangsfor-
men im politischen Alltag zu finden, neue In-
halte zuzulassen und Unterdrückungsmecha-
nismen zu vermeiden, treten viele Männer den 
auf Emanzipation zielenden Forderungen von 
Frauen nicht entgegen. Andererseits gibt es 
Tendenzen des bewussten und unbewussten 
Zurückfallens auf traditionelle Denkmuster und 
alte Formen männlicher Dominanz.

Unübersehbar ist, dass gegenwärtig bei den 
GRÜNEN nur wenige Frauen in öffentlich und 
innerparteilich bedeutsamen Positionen zu 
finden sind. Damit wird Frauen auch bei den 
GRÜNEN die Entscheidungsgewalt, die ihnen 
gesellschaftlich zusteht, vorenthalten.

Frauen und Männer bei den GRÜNEN wissen, 
dass sich eine Veränderung durch das bloße 
Hoffen auf gute Vorsätze nicht erreichen lässt. 
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Deshalb müssen auf vielen Ebenen konkrete 
Maßnahmen entwickelt und ergriffen werden, 
die die Position von Frauen in den GRÜNEN 
stärken.

Bei den GRÜNEN wird mit dem Beschluss des 
Frauenstatutes ein weiterer Schritt zur Verän-
derung gemacht. Das Frauenstatut benennt 
verbindlich Korrektivmaßnahmen, die den ge-
wöhnlichen Strukturen entgegenwirken und 
neue Entwicklungen und Erfahrungen möglich 
machen. Wesentliches Element darin ist die 
Schaffung paritätischer Bedingungen. Unser 
Ziel ist, dass Frauen nicht nur ihre formalen 
Rechte einfordern, sondern das sie in allen Le-
bensbereichen über ihre Interessen selbst be-
stimmen.

Das Frauenstatut reicht als Ansatz allein nicht 
aus, da es die Probleme zunächst nur auf einer 
organisatorischen, formalen Ebene angeht. Die 
im Statut enthaltenen Maßnahmen sind nicht 
unser Ziel, sondern nur ein Weg, die Interessen 
von Frauen zu verwirklichen. Es hat deshalb vor 
allem die Zielsetzung, weitere Veränderungen 
voranzutreiben und zu erleichtern.

Beschlossen auf der Landesdelegiertenkonfe-
renz der GRÜNEN NRW vom 08.-10. Mai 1987

BEITRAGS- UND  
KASSENORDNUNG (BKO)

I. Beitragsordnung

§1	 Mitgliedsbeitrag

(1)	 Der Monatsbeitrag für alle Mitglieder be-
trägt 1 Prozent des auf den Monat umge-
legten Nettoeinkommens des Mitgliedes, 
mindestens jedoch 10,– EUR im Monat. 
Der Mindestbeitrag kann auf formlosen 
Antrag des Mitgliedes an den Vorstand für 
ein Jahr ermäßigt werden,
1.	für Mitglieder mit einem Nettoeinkom-

men unter 1.000,- EUR oder für Mit-
glieder, die einen Düssel-Pass besitzen 
bzw. berechtigt sind einen Düssel-Pass 
zu erhalten auf 7,50 EUR im Monat,

2.	für Mitglieder ohne Einkommen, wie 
SchülerInnen und Studierende auf 
5,– EUR im Monat.

(2)	 In besonderen Härtefällen kann der Vor-
stand weitere Ermäßigungen des Mindest-
beitrages verfügen. Der Antrag auf Ermä-
ßigung des Mindestbeitrages ist jährlich 
erneuert zu stellen.

§2	 Beiträge der MandatsträgerInnen

(1)	 MandatsträgerInnen sind neben ihrem 
Mitgliedsbeitrag nach §1 zur Zahlung 
weiterer Beiträge (Mandatsbeiträge) ver-
pflichtet, die in ihrer Mandatsträgerschaft 
begründet liegen.

(2)	 MandatsträgerInnen im Sinne der Bei-
trags- und Kassenordnung sind Mitglieder, 



31

die
1.	ein Ratsmandat wahrnehmen,
2.	als sachkundige BürgerInnen Vollmit-

glieder, beratende Mitglieder oder stell-
vertretende Mitglieder einem Ausschuss 
des Stadtrates angehören. Als Ausschuss 
des Stadtrates im Sinne dieser Beitrags- 
und Kassenordnung gilt auch jedes an-
dere Gremium, welches sich ganz oder 
überwiegend aus vom Stadtrat benann-
ten oder entsandten VertreterInnen zu-
sammensetzt und für das Aufwandsent-
schädigungen gewährt werden, die den 
Aufwandsentschädigungen für Rats-
ausschüsse vergleichbar sind,

3.	Mitglieder der städtischen Bezirksver-
tretungen sind.

(3)	 Der/die BürgermeisterIn führt an die Partei 
850,– EUR/p.M. ab.

(4)	 Der/die Fraktionsvorsitzende führt 
825,–  EUR/p.M. (bei bis zu 10 Ratsmit-
gliedern), 1.230,–  EUR (bei mehr als 10 
Ratsmitgliedern) an die Partei ab.

(5)	 Der/die StellvertreterIn führt 
365,–  EUR/ p.M. (ab 10 Mitgliedern) an 
die Partei ab.

(6)	 Ratsmitglieder zahlen einen monatlichen 
Mandatsbeitrag von 280,– EUR an die Par-
tei.

(7)	 Sachkundige BürgerInnen zahlen 50% 
von ihren erhaltenen Entschädigung an 
die Partei. Die maximale Abgabe ist auf 
1.000,– EUR pro Jahr begrenzt.

(8)	 Alle anderen MandatsträgerInnen zahlen 
42% ihrer pauschalen Mandatseinnah-
men.

(9)	 Aufsichtsratsmitglieder und Mitglieder in 
sonstigen Gremien spenden 50% ihrer 
Entschädigungen.

(10)	MandatsträgerInnen haben die ihnen von 
der Stadtverwaltung über gewährte Auf-
wandsentschädigungen im Kalenderjahr 
spätestens bis zum 15. Februar des Folge-
jahres beim Vorstand einzureichen.

(11)	MandatsträgerInnen die nicht Parteimit-
glied sind, sollen durch den Vorstand dazu 
angehalten werden, die für Mitglieder gel-
tenden Regelungen auf freiwilliger Basis zu 
befolgen.

(12)	§1 Abs. 2 findet auf Mandatsbeiträge 
zweckentsprechende Anwendung. Man-
datseinnahmen; Sitzungs- und Aufsichts-
ratgelder, sowie pauschale Kostener-
stattungen unterliegen der persönlichen 
Steuerpflicht, gemäß der jeweils gültigen 
Steuergesetzgebung des Kalenderjahres in 
dem die Gelder gezahlt wurden, abzüglich 
der in diesem Kalenderjahr gültigen Frei-
beträge.

§3	 Sonderbeitrag und Umlagen

(1)	 Die Mitgliederversammlung kann im Ka-
lenderjahr einmalig mit Zweidrittelmehr-
heit der abgegebenen Stimmen einen 
Sonderbeitrag in Höhe eines monatlichen 
Mitgliedsbeitrages beschließen.

(2)	 Umlagen von Aufwendungen des Kreisver-
bandes auf die Mitglieder sind unzulässig.
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§4	 Fälligkeit und Zahlung

(1)	 Mitgliedsbeiträge gemäß §1 sind zum 
1. eines jeden Monates fällig. Mandatsbei-
träge gemäß §2 sind zum 15. des Folge-
monats fällig.

(2)	 Der Kreisverband kann durch das Mitglied 
zum Bankeinzugsverfahren berechtigt wer-
den. Dabei kann das Mitglied bestimmen, 
ob der Einzug quartalsweise, halbjährlich 
oder jährlich erfolgen soll (Zahlungsperio-
de). Bei Mandatsbeiträgen nach §2 kann 
in besonderen Ausnahmefällen ein monat-
licher Einzug erfolgen. Der Einzug erfolgt 
bei
1.	quartalsweiser Zahlungsweise zur Be-

ginn des jeweiligen Quartals des Jahres.
2.	halbjährlicher Zahlungsweise zu Beginn 

des ersten und dritten Quartals des Jahres.
3.	bei jährlicher Zahlungsperiode zur Be-

ginn des ersten Quartals des Jahres.

(3)	 Werden Lastschriftaufträge durch das Kre-
ditinstitut des Mitgliedes nicht eingelöst, 
so sind die dadurch entstehenden Kosten 
dem Mitglied zu belasten.

§5	 Mahnverfahren

(1)	 Ist ein Mitglied mit mehr als einem Mo-
natsbeitrag rückständig, so ist es zu mah-
nen. Mit der ersten Mahnung wird das 
Mitglied in Verzug gesetzt.

(2)	 Ist ein Mitglied mit mehr als drei Monats-
beiträgen in Verzug, so gilt dies nach Ab-
lauf eines Monates nach Zustellung der 
dritten Mahnung als Austritt. Das Mitglied 
ist spätestens mit der zweiten Mahnung 
auf diese Rechtsfolge hinzuweisen.

(3)	 Unterlässt ein Mitglied die Mitteilung an 
den Kreisverband über einen Wechsel der 
postalischen Anschrift, so gelten Mahnun-
gen, die an die letzte, dem Kreisverband 
bekannte postalische Anschrift versandt 
werden, als zugestellt.

(4)	 Der Kreisverband kann die Kosten der 
Mahnung dem Mitglied belasten. Die erste 
Mahnung ist immer kostenfrei.

II. Kassenordnung

§6	 Haushaltsplan

(1)	 Der Vorstand erstellt zu Beginn eines Jah-
res für ein Kalenderjahr (Haushaltsjahr) ei-
nen Haushaltsplan, der der Mitgliederver-
sammlung spätestens am 30. März eines 
jeden Jahres zur Beschlussfassung vorge-
legt wird.

(2)	 Für den Zeitraum zwischen Jahresbeginn 
und der Beschlussfassung des Haushalts-
planes werden die Ansätze des letztjähri-
gen Haushaltsplanes fortgeschrieben.

(3)	 Der Vorstand bewirtschaftet die im Haus-
haltsplan veranschlagten Mittel, sofern der 
Haushaltsplan nicht ausdrücklich etwas 
anderes vorsieht.

§7	 Finanzberichterstattung

(1)	 Der Vorstand ist zur Finanzberichterstat-
tung verpflichtet. Der Finanzbericht erfolgt 
für das Vorjahr spätestens zum Zeitpunkt 
der Beschlussfassung über den Haushalt 
des laufenden Jahres.
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(2)	 Der Finanzbericht umfasst mindestens die 
Bilanz, die Einnahme- und Ausgabebe-
rechnung, den Haushaltsbericht, die Mit-
teilung über die ordnungsgemäße Leis-
tung der Mandatsbeiträge und den Bericht 
der RechnungsprüferInnen.

§8	 Stadtteilgruppen

(1)	 Stadtteilgruppen kann auf Antrag an den 
Vorstand eine beschränkte Finanzautono-
mie eingeräumt werden.

(2)	 Stadtteilgruppen, denen eine bestimmte 
Finanzautonomie nach Abs. 1 eingeräumt 
wird, sind zur Führung von Büchern nach 
zweckentsprechender Anwendung der für 
den Kreisverband geltenden Regelungen 
verpflichtet.

§9	 Kostenerstattung

(1)	 Aufwendungen, die Mitgliedern oder 
anderen beauftragten Personen bei der 
Wahrnehmung von Ämtern, Mandaten 
oder Aufgaben entstehen, können nach 
Maßgabe einer Kostenerstattungsordnung 
erstattet werden

(2)	 Beschließt der Kreisverband keine Kosten-
erstattungsordnung, so gilt die Kostener-
stattungsordnung des Landesverbandes in 
der jeweils gültigen Fassung in zweckent-
sprechender Anwendung.

(3)	 Der Kreisverband beschließt für die Kos-
tenerstattung des Kreisvorstands eine ge-
sonderte Kostenerstattungsordnung.

§10	Schlußvorschriften

	 Diese Beitrags- und Kassenordnung ist 
Bestandteil der Satzung. Sie wurde auf 
der Mitgliederversammlung am 25. März 
2009 beschlossen und setzt die vorherge-
hende Kassen- und Beitragsordnung außer 
Kraft.
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IMPRESSUM

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	
Kreisverband Düsseldorf	
Jahnstraße 52	
40215 Düsseldorf

ÖFFNUNGSZEITEN GESCHÄFTSSTELLE

Mo	 10–16 Uhr	
Mi	 14–19 Uhr	
Do	 10–15 Uhr

Fon	 0211- 9385431	
Fax	 0211-9385432

Spenden- und Parteikonto:	
Stadtsparkasse Düsseldorf,	
Kto.-Nr. 67017699	
BLZ 30050110
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